
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/3/24 7Ob523/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1988

Norm

KO §31 Abs1 Z1 Fall1

Rechtssatz

Nach dieser Gesetzesstelle ist nur die Befriedigung oder Sicherstellung eines Konkursgläubigers anfechtbar; dh die

fragliche Forderung wäre mangels Tilgung bei Konkurseröffnung Konkursforderung.
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